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D ie Realisation von PV-Fassaden 
und insbesondere von Fassa-
den über 30  m ist anspruchs-

voll. Es gibt aktuell kein Dokument mit 
dem «Stand der Technik». Dies macht 
die Beurteilung solcher Projekte für 
die kantonalen Gebäudeversicherun-
gen schwierig. Die GVB hat sich des-
halb zur Aufgabe gemacht, für Projekte 
im Kanton Bern einen Leitfaden [1] für 
hohe PV-Fassaden zu erstellen.

Beitrag zur Dekarbonisierung 
Im Rahmen der «Energiestrategie 
2050» des Bundes sind zusätzliche 
Stromerzeuger aus erneuerbaren Ener-
gien nötig. Dies wird hauptsächlich 

Solarstrom sein (rund 40  TWh). Diese 
PV-Anlagen werden primär auf 
Dächern [2] und Infrastrukturen ins-
talliert. Solarfassaden können 10–40 % 
dieser Stromproduktion erreichen.

PV-Fassaden produzieren mehr 
Strom bei tief stehender Sonne im 
Winter und weniger am Mittag im 
Hochsommer. Dies entlastet das Netz 
und erhöht die Winterstromproduk-
tion. Bei hohen Gebäuden sind Solar-
fassaden die einzige Möglichkeit, 
einen hohen Eigenstromanteil des 
Gebäudes zu erreichen, da die Fassa-
denfläche im Vergleich zur Dachfläche 
grösser ist. PV-Fassaden erreichen auf 
der Südseite etwa 70 % des Ertrags 

einer optimal ausgerichteten PV-An-
lage, auf der West- und Ostseite etwa 
50 % und auf der Nordseite noch 20 %. 
Zur wirtschaftlichen Optimierung 
sollten PV-Fassaden als Teil der Gebäu-
dehülle ausgebildet sein.

Als Fassadenelemente erreichen 
PV-Module bis heute die Anforderung 
an den Brandbeitrag der Kategorie 
RF  1 (resistance du feu) nicht, weil sie 
aus mehreren Schichten bestehen, u. a. 
Kunststofffolien. Dazu kommen Verka-
belungen sowie eventuell Optimie-
rungs-Elektronik, die Brand- bzw. 
Zündquellen sein könnten oder zur 
Brandlast beitragen. Um diese Prob-
leme zu adressieren, statt PV-Fassaden 

Brandprävention | Hohe Solarfassaden werden beispielsweise im Kanton Zürich 
aus Brandschutzgründen nicht ohne Weiteres bewilligt. Die Gebäudeversicherung 
Bern GVB hat nun einen Leitfaden initiiert, der aufzeigt, wie PV-Fassaden, die die 
Schutzziele zur Brandprävention erreichen, auf über 30  m hohen Gebäuden reali-
siert werden können.

Planungsleitfaden  
für hohe Solarfassaden
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über 30  m einfach zu verbieten, hat die 
Gebäudeversicherung Bern GVB die 
Initiative für den Leitfaden gestartet. 

Realisation einer hohen 
Solarfassade
Der Leitfaden soll helfen, Projekten 
mit Solarfassaden an über 30  m hohen 
Gebäuden den Weg zur Bewilligung 
und Realisation zu erleichtern. Die 
aufgeführten Überlegungen und Ver-
fahren dürften sinngemäss bei allen 
PV-Fassaden nützlich sein. Grundsätz-
lich werden in diesem Dokument 
Lösungsansätze für Hochhäuser im 
Bestand und bei Neubau beschrieben 
und erklärt. Weil die Feuerwehr einen 
Brand an einer hohen Fassade nicht 
erreichen kann, müssen solche PV-Fas-
saden durch die kantonale Gebäude-
versicherung bewilligt werden.

Der Leitfaden ist als Planungsgrund-
lage zu verstehen und ersetzt keines-
falls einen «Stand der Technik». Wenn 
dieser Leitfaden andere Kantone, 
Behörden und Fachleute inspiriert und 
ganz oder in Teilen kopiert wird, ist 
dies erwünscht, denn PV-Fassaden 
können dann vermehrt ihren Beitrag 
zur Energiestrategie 2050 leisten.

Hintergründe zur  
PV-Brandprävention 
Netzgekoppelte PV-Anlagen werden 
seit über 30  Jahren gebaut. Sie sind 

modular aufgebaut, sie wurden konti-
nuierlich verbessert und sind viel 
günstiger geworden. PV ist heute die 
preisgünstigste neue Stromquelle [3].

Wo Energie produziert wird, lauern 
Gefahren, u. a. die Brandgefahr. Der 
TÜV Deutschland hat diese Gefahren 
mit dem PV-Labor der Berner Fach-
hochschule in Burgdorf vor über zehn 
Jahren an 1,3  Millionen PV-Anlagen 
mit etwa 30  GW Nennleistung unter-
sucht [4]. Bei 430  Anlagen ereignete 

sich ein Brand. 220 davon waren Haus-
brände, die auch die PV-Anlage zer-
störten. In 210  Fällen war die PV-An-
lage Ursache des Feuers [5]. 

Vergleichbare Studien gibt es aus 
den Niederlanden und aus Grossbri-
tannien [6, 7]. Als häufigste Brandursa-
che werden «kreuzkompatible» PV-
Stecker, PV-Module (Hot Spots) und 
die PV-Wechselrichter genannt. Dies 
deckt sich auch mit Untersuchungen 
des PV-Labors der BFH, die unter Pro-
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Bild 1  Hochhaussiedlung Holenacker 65 und 85 vor der Sanierung mit PV-Fassaden der 

Fambau-Genossenschaft.

Bild 2  Klare Abläufe bei der GVB zur Projektbeurteilung von PV-Fassaden an Hochhäusern.
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fessor Muntwyler von 2014 bis 2020 
durchgeführt wurden [8]. Dabei wurde 
anfänglich der Fokus auf PV-Stecker 
gelegt, bei denen Originalstecker vor-
wiegend des Schweizer Herstellers 
Stäubli (MC-Stecker) nachgebaut wur-
den. Diese Kopien sind selten kompati-
bel mit dem Originalstecker, und der 
erhöhte Widerstand führt oft zum 
Brand des PV-Steckers. Solche «kreuz-
kompatiblen Steckerverbindungen» 
sind seither verboten. 

Eine weitere Brandursache sind 
«Hot Spots» bei PV-Modulen [5]. Hier 
werden oft Indach-PV-Module durch 
regelmässige nahe Beschattung 
(Kamin, Lukarnen, Balkone etc.) 
gestresst. Bei hohen Temperaturen im 
Unterdach und der PV-Anschlussdose 
kann das zur Zerstörung der Bypass- 
Schutzdiode und zur anschliessenden 
Überhitzung der Solarzelle führen. 
Dabei kann sich ein Lichtbogen bilden, 
der eine weitere Brandursache ist. 
Diese Fälle sind auch für PV-Fassaden 
relevant. Hier ist zusätzlich die Brand-
ausbreitung in der hinterlüfteten 
PV-Fassade zu beachten. 

Präventions- und 
Sicherheitsstrategien
Jede neue Technik hat nicht nur 
Vorteile, sondern birgt auch Gefahren, 
die sich durch gezielte Massnahmen 
vermindern oder vermeiden lassen. 
Wie dies geschieht, wird von 
Ingenieursphilosophien zur Sicher-
heitsminimierung behandelt. Eine 
Option ist immer auch der Verzicht, 
wenn das Risiko nicht genügend ein-
geschätzt werden kann. Solarverbände 

fordern die Gebäudeversicherungen 
auf, nicht zu «prohibitiv» zu sein, 
damit die Schweiz ihre Rolle bei 
PV-Fassaden nicht verliert [9]. Die 
Gebäudeversicherungen haben natur-
gemäss einen anderen Fokus. Der Ver-
zicht auf eine PV-Fassade in kritischen 
Anwendungen (Hotels, Spitäler etc.) 
ist eine valable, langfristig bessere 
Option. Mit vermehrten Anwendun-
gen und Tests, in diesem Falle primär 
Brandtests, wird Wissen generiert, das 
die Einschätzung von Brandgefahren 
verbessert. 

Erstellen des 
Planungsleitfadens 
Die GVB und die Fambau-Genossen-
schaft beauftragten den Brandschutz-
spezialisten Urs Käser von Hautle  + 
Anderegg AG sowie Urs Muntwyler, 
Professor des PV-Labors der BFH in 
Burgdorf von 2010 bis 2021, mit der 
Erstellung eines Entwurfs für einen 
Leitfaden für «PV-Fassaden» an über 
30  m hohen Gebäuden. Dabei sollten 
primär für zwei Sanierungsobjekte der 
Fambau-Genossenschaft im Holen
acker 65 und 85 (Bild 1) die Grundlagen 
für die Bewilligung von 50  m hohen 
PV-Fassaden erarbeitet werden. Um 
die nötige Tiefe im Leitfaden zu errei-
chen, wurden der Elektroplaner der 
PV-Fassade im Holenacker Jörg 
Rothenbühler von Emch-Berger Reve-
lio AG und Christian Renken von CR 
Energie GmbH beigezogen. Sie haben 
Brandschutz-Fachleute aus dem In- 
und Ausland und teilweise vertrauliche 
Brandtests von Herstellern und Testin-
stituten konsultiert. Während der Erar-

beitung des Leitfadens stiessen noch 
die Brandschutzexperten der GVB 
David Sauser und Lars Lyhme hinzu. 

Am 24. April 2023 wurde der Ent-
wurf im Rahmen eines Workshops in 
Bern mit Besichtigung des Objekts 
«Holenacker 65» mit über 60 Spezia-
listen vorgestellt. Dabei konnten die 
praktischen Umsetzungen der Schutz-
massnahmen am Objekt besichtigt 
werden. 

Massnahmen zur Erreichung 
der Schutzziele
Der Leitfaden beschreibt ein Nach-
weisverfahren, das von den Schutzzie-
len und den Anforderungen an die 
Brandschutzvorschriften ausgeht (Bil-
der 2 und  3). Da PV-Module die Anfor-
derung der Brandverhaltensgruppe 
RF  1 nicht erfüllen, müssen Massnah-
men getroffen werden, die im Sinne 
von VKF-BSN Art. 12 ein gleichwerti-
ges Sicherheitsniveau erfüllen. Auf-
grund des Nachweisverfahrens sind 
PV-Fassaden bei der GVB der Quali-
tätssicherungsstufe  3 zugeordnet. Sind 
die Massnahmen bewilligt, so wird im 
Rahmen des Vollzugs die Beurteilung 
der Plausibilität der Konzepte und der 
Nachweise überprüft. Diese werden 
dann von der Gebäudeversicherung 
am Gewerk abgenommen.

Das Nachweisverfahren – der 
Weg zur Baubewilligung
PV-Fassaden werden im Rahmen des 
Leitfadens je nach Gebäudenutzung, 
Ausführung und Materialisierung 
sowie der Aussenwandkonstruktion in 
drei Systemkategorien eingeteilt:

Schutzziel
(Gesellschaftliche Vorgabe)

Anforderung
(Brandschutzvorschriften)

Massnahmen
(Stand der Technik)

Vollzug
(Behördliche Aufgabe)

– Gewährleistung der Sicherheit 
– von Personen und Tieren
– Verhindern der Entstehung 
– von Bränden
– Begrenzung der Ausbreitung 
– von Flammen, Hitze und Rauch

(Brandschutznorm, Art. 8)

Brennbare Bausto­e dürfen nur 
verwendet werden, wenn sie 
nicht zu einer unzulässigen 
Gefahrenerhöhung führen.

(Brandschutzrichtlinie 14-15, 
Zi­er 2. Abs. 1)

Bei Hochhäusern müssen Aussen-
wand und Aussenwandbekleidungs-
system aus Bausto­en RF1 bestehen.
Für Photovoltaikanlagen an Hoch-
hausfassaden existiert aktuell kein 
Stand der Technik. Das heisst,
Massnahmen müssen im Einzelfall
definiert und nachgewiesen werden.

– Vorgabe des Schutzziels und der
– Rahmenbedingungen
– Beurteilung der Plausibilität und
– der Vollständigkeit von Konzepten
– und Nachweisen
– Abnahme (Prüfung, ob das Gewerk
– die gestellten Anforderungen erfüllt)

Nachweis:
Massnahmen >= Anforderungen

Bild 3  Nachweisverfahren.
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	l Systemkategorie 1: argumentativer 
Nachweis möglich. Dies sind 
Gebäude mit Feuerwiderstand in der 
Fassade, Löschanlagenkonzept oder 
Fensterbändern von mindestens 
1,3  m Höhe und diversen techni-
schen Massnahmen.

	l Systemkategorie 2: Nachweis nur 
mit Brandversuch oder rechneri-
schem Nachweis (Simulation). In 
diese Kategorie fallen Anlagen, die 
die Systemkategorie 1 nicht erfüllen, 
wobei das Brandschutzkonzept des 
Hochhauses nicht relevant von den 
VKF-Brandschutzvorschriften  ab- 
weicht.

	l Systemkategorie 3: Nachweis aus-
geschlossen. In diese Systemkatego-
rie fallen Beherbergungsbetriebe, 
Aussenwände von vertikalen Flucht-
wegen mit Fenstern ohne Feuerwi-
derstand.

Der Nachweis, dass die Schutzmass-
nahmen erreicht wurden, wird im 
Nachweisbericht festgehalten. Diesen 
benötigt die Fachstelle Brandschutz 
der GVB zur Beurteilung der Gleich-
wertigkeit der Schutzzielerreichung. 

Die baulichen Anforderungen
Fassaden mit Fensterbändern höher als 
1,3  m können der Systemkategorie   1 
zugeordnet werden. Die Aussenwand 
und das Aussenwandbekleidungssys-
tem müssen abgesehen von der Photo-
voltaik aus Baustoffen der Brandver-
haltensgruppe RF1 bestehen. 

Der Leitfaden beschreibt detailliert 
weitere Konstruktionen und deren 
minimale Materialanforderungen. Bei 
den PV-Modulen wird die Verwendung 

von Glas-Glas-Modulen gefordert. Ob 
Glas-Folien-Module gleichwertig sind, 
müsste wohl in zusätzlichen Brand-
tests nachgewiesen werden. Die 
üblichen Spezialkabel für die PV-DC-
Verbindungen entsprechen der Brand-
verhaltensgruppe RF  3 (cr). Es sollten 
möglichst wenige Kabel in den Fassa-
den sein, was String-Konzepte der 
PV-Anlagen erfordert. 

Im Leitfaden wird die mechanische 
Sicherung der PV-Module detailliert 
beschrieben. Sie verhindert im Brand-
fall ein Herunterfallen des PV-Moduls. 
Geklebte Halterungen reichen nicht 
aus. Wichtig ist ebenfalls das Verhalten 
des PV-Moduls beim Glasbruch. Kon
struktiv zentral sind die horizontalen 
Brandschutzmassnahmen. Sie sollen 
verhindern, dass der Brand hinter den 
PV-Modulen vertikal hochsteigt oder 
durch die Abstände zwischen den 
PV-Modulen in die Hinterlüftung der 
Fassaden eindringt. Diese horizonta-
len Abschottungen müssen bei jedem 
Geschoss platziert werden. Weil die 
Toleranzen der Abstände der Abschot-
tungen zu den PV-Modulen im Milli-
meter-Bereich sind, sind auf der Bau-
stelle justierbare Konstruktionen 
gefragt. 

Technische 
Schutzmassnahmen 
Für die Verdrahtung der PV-Module 
zu den Wechselrichtern bieten sich 
Stringkonzepte an. Dabei dürfen keine 
elektronischen Komponenten, Feld-
verteilkästen etc. in der Fassade plat-
ziert werden. Seitliche Abschottungen 
verhindern, dass sich ein Brand von 

der Seite her in die PV-Fassaden aus-
breitet. Dies können wie im Holen
acker 65 + 85 Kabelkanäle aus feuer
festem Material sein. Dabei müssen 
die Kabel vertikal im Kanal abgeschot-
tet werden. Zudem müssen die Öff-
nungen des Kabelkanals verschlossen 
werden.

Treten regelmässige Beschattungen 
aus kurzer Distanz auf die PV-Module 
auf (Balkone etc.), so ist mit dem 
PV-Modullieferant abzuklären, ob sol-
che PV-Module elektrisch angeschlos-
sen werden können. Dies könnte die 
PV-Module auf Dauer beschädigen. In 
der PV-Fassade in der Zürcher Sihlweid 
sind etwa 100 der verwendeten mikro-
morphen Tandemmodule elektrisch 
nicht angeschlossen, um Delaminatio-
nen der dünnen Schichten der PV-Mo-
dule und deren Beschädigung zu ver-
meiden.

Les façades PV produisent plus d’électricité lorsque le soleil 
est bas en hiver qu’à midi en plein été. Cela permet de sou-
lager le réseau et d’augmenter la production hivernale 
d’électricité. Pour les bâtiments particulièrement hauts, les 
façades solaires constituent la seule possibilité d’atteindre 
une part élevée de production propre d’électricité, car la sur-
face de la façade est plus grande que celle du toit. Les façades 
solaires présentent toutefois un inconvénient de poids : le 
risque d’incendie. 

Pour que les hautes façades solaires puissent être autori-
sées, l’Assurance immobilière Berne (GVB) a initié la réali-
sation d’un guide qui montre comment les façades  PV 

peuvent atteindre les objectifs de protection en matière de 
prévention des incendies et être réalisées sur des bâtiments 
de plus de 30  m de haut. Le guide décrit par exemple quels 
matériaux peuvent être utilisés, comment les modules PV 
doivent être sécurisés mécaniquement et quelles mesures 
doivent être prises en matière de protection contre les 
incendies.

Le guide sera présenté en détail lors d’un workshop qui se 
déroulera à l’Assurance immobilière Berne, à Ittigen, le 
23  novembre  2023. Il est possible de s’inscrire par e-mail à 
l’adresse : urs_muntwyler@gmx.ch. Les frais d’inscription, 
repas compris, s’élèvent à 495  CHF par personne.

Guide pour la planification de hautes façades solaires
Prévention des incendies

Event
Workshop zum Leitfaden
Die GVB und die BFE-Projektgruppe 
«Hohe PV-Fassaden» laden Interes-
sierte zu einem weiteren Workshop 
ein. Am Donnerstag, 23. November 
2023, wird der Leitfaden detailliert 
bei der GVB in Ittigen vorgestellt.  
Neu werden auch Lösungen von 
Anbietern präsentiert. Die Platzzahl 
am Workshop ist begrenzt.  
Man kann sich anmelden bei  
urs_muntwyler@gmx.ch. Die Anmel-
degebühr inkl. Verpflegung beträgt 
Fr.  495.– pro Person.
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Wartung und Unterhalt
Im Pilot- und Demonstrationsprojekt 
gilt der Langzeitverfolgung beson-
dere Aufmerksamkeit. Dies geschieht 
mittels Langzeit-Monitoring und der 
periodischen Kontrolle mit einer 
Drohne mit Kamera und IR-Sensor. 
Die Herausforderung einer solchen 
Fassade liegt darin, dass sich die 
PV-Module nicht einfach austauschen 
lassen. Der Leitfaden macht auch 
dazu Angaben.

Standardisierte und geprüfte 
Lösungen gefragt
Zusätzliche Brandschutzmassnahmen 
führen zu Zusatzkosten, die den Preis 
des Solarfassadenstroms erhöht. Das 
ist ungünstig, weil der spezifische 
Ertrag einer PV-Fassade (Ertrag pro 
Nennleistung) kleiner als bei den 
Dachanlagen ist – die aktuell wohl 
grösste Herausforderung. Sie richtet 
sich an Konstrukteure und Lieferanten 
von Fassadenunterkonstruktionen und 
gesamten Fassadenlösungen. Hier 
lohnt es sich, die Lösung mittels Brand-

versuchen von ganzen Fassaden zu 
optimieren. Wer das schafft, wird 
einen Wettbewerbsvorteil bei der Rea-
lisation von hohen PV-Fassaden haben. 
Von den entsprechenden Verbänden 
wird zudem zeitnah ein «Stand der 
Technik»-Papier erwartet.

Ausblick
Die Energiestrategie 2050 und die 
«Dekarbonisierung» bedingen einen 
zügigen Zubau von PV-Anlagen von 
rund 2  GW pro Jahr. Dabei ist es wün-
schenswert, dass vermehrt vertikale 
PV-Anlagen realisiert werden, denn 
dies erhöht die Wintererträge und ver-
teilt die PV-Produktion besser über 
den Tag.

Die Realisation von PV-Fassaden ist 
eine Herausforderung, bei der die 
Zusammenarbeit von Architekten, 
Brandschutzfachleuten, Fassaden- und 
PV-Planern und schlussendlich den 
Bauherren gefragt ist. PV-Gebäudehül-
len und Solarfassaden sind schliesslich 
das «Gesicht» eines fortschrittlichen 
Gebäudes.
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